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RS OGH 1958/2/26 1Ob94/58,
1Ob230/59, 1Ob120/65

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.02.1958

Norm

ABGB §905 IIB

Rechtssatz

Wenn der Vertreter der Gläubiger dem Schuldner den Auftrag erteilt, die monatlich zu zahlenden Schuldbeträge auf

das Konto eines Dritten zu bezahlen und diese Zahlungen auch pünktlich erfolgt sind, kann er nicht rückwirkend diese

Weisung widerrufen und die Zahlung von Beträgen, die vor dem Widerruf liegen, zu seinen Handen begehren.
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